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Darwin AG 
München 

 
ISIN: DE000A3C35W0  

WKN: A3C35W 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 

am Dienstag, 13. Dezember 2022 
um 11:00 Uhr 

(Einlass ab 10:30 Uhr) 
in den Räumen der Bayerische Börse AG, 

Karolinenplatz 6, 
80333 München 

 
Tagesordnung 
 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der der Darwin AG (vormals: 

Novogenia Holding AG), des gebilligten Konzernabschlusses, des 
Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das 
Geschäftsjahr vom 15.03.2021 bis 31.12.2021 

 
 
2.  Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 5.377.750,54 wie folgt zu verwenden: 
 

a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,75 auf jede  
gewinnberechtigte Stückaktie    EUR  5.250.000,00 

b) Vortrag auf neue Rechnung    EUR     127.750,54 
 
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht 
dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der 
dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter 
Ausschüttung von EUR 1,75 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung 
ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet 
werden. 
 
Die Dividende soll ab dem 16. Dezember 2022 ausgezahlt werden. 
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 
15.03.2021 bis 31.12.2021 

 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 15.03.2021 
bis 31.12.2021 Entlastung zu erteilen.  
 
 
4.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

vom 15.03.2021 bis 31.12.2021 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr vom 15.03.2021 bis 31.12.2021 Entlastung zu erteilen.  
 
 
5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhandgesellschaft Südbayern GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen. 
 
 
6.  Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 15.03.2021 bis 31.12.2021 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 
vom 15.03.2021 bis 31.12.2021 nachfolgende Vergütung zu zahlen: 
 
Herrn Christian Dreyer-Salzmann, Aufsichtsratsvorsitzender,   EUR 7.470,00 
Herrn Florian Renner, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, EUR 3.735,00 
Frau Caroline Probst, Aufsichtsratsmitglied, (ab Juli 2021)   EUR 2.490,00 
Herr Felix Bausch, Aufsichtsratsmitglied, (bis Juni 2021)   EUR 1.245,00 
 
 
7. Neuwahl des Aufsichtsrats. 
 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft 
i.V.m. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden 
Mitgliedern.  
 
Die Amtszeit aller derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Wirkung zum Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 (das Jahr der 
Gründung) beschließt. Dementsprechend sind alle Aufsichtsratsmitglieder in den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft neu zu wählen.  
 
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
 
a)  Herrn Christian Dreyer-Salzmann, Geschäftsführer der Dreyer Ventures & 

Management GmbH, Salzburg, Wohnort: Salzburg 
b)  Herrn Florian Renner, Unternehmensberater bei der GCI Management Consulting 

GmbH, München, Wohnort: Gräfelfing 
c)  Frau Caroline Probst, Global Senior Controller bei der Red Bull GmbH, Fuschl am See, 

Wohnort: Wals-Siezenheim 
 
sowie als Ersatzmitglied für alle vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder  
 
d) Herrn Felix Bausch, Manager Investor Relations und M&A bei Darwin AG, München, 
Wohnort: Seeshaupt 
 
im Wege der Einzelwahl bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft entscheidet, zu 
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. 
 
Die Vorgeschlagenen sind Mitglieder folgender weiterer gesetzlich zu bildender 
Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen: 
 
Herr Christian Dreyer-Salzmann: 

• Aufsichtsratsvorsitzender Aurelius Equity Opportunities KGaA, Grünwald  
• Aufsichtsratsmitglied BENO Holding AG, München  
• Aufsichtsratsmitglied Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken 

Betriebsgesellschaft mbH, Salzburg/A  
 

Herr Florian Renner: 
• Aufsichtsratsvorsitzender L-Konzept Holding AG, Leipzig 
• Aufsichtsratsvorsitzender aifinyo AG, Dresden 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Erlebnis Akademie AG, Bad Kötzting 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender eventa AG, Seeshaupt 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Green-Tech Investement AG, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender BENO Light Industrial GmbH & Co KGaA, München 
• Aufsichtsratsmitglied MS Technologie Group AG, München 
• Verwaltungsrat AHUG Betriebs AG, Forch, Schweiz 
• Verwaltungsrat AHUG Holding AG, Forch, Schweiz 

 
Herr Felix Bausch: 

• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Alpha Telemed AG, Berlin  
• Aufsichtsratsmitglied Frener & Reifer Holding AG, München 
• Verwaltungsratsmitglied Beverage Equipement SA, Luxemburg 
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Die übrigen vorgeschlagenen Personen sind keine Mitglieder weiterer gesetzlich zu 
bildender Aufsichts- oder Kontrollgremien. 
 
 
8.  Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie Änderung der Satzung 
 
 
Es soll vorgeschlagen werden, ein Genehmigtes Kapital zu schaffen. Hierbei soll der 
Vorstand ermächtigt werden, neben Stammaktien auch Vorzugsaktien auszugeben, um 
somit in vollem Umfang über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung 
verfügen und auch künftig die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den 
geschäftlichen Erfordernissen anpassen zu können.  
 
 
a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2022/II 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 
2022/I in das Handelsregister einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 1.500.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen Stamm- und/oder Vorzugsaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, 

 
(a) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit dies zur Vermeidung von 

Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder 
 
(b) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht 
wesentlich unterschreitet. Bei der Berechnung der 10 % des Grundkapitals ist der 
anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben wurden oder auszugeben 
sind; oder 

 
(c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die Kapitalerhöhung 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen, Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder 
Lizenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden Gesamtheit von 
Wirtschaftsgütern erfolgt. 
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(d) soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der 

Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese 
ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. 

 
(e) wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. 
 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2022/I festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital 2022/I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I anzupassen. 
 
b) Satzungsänderung 
 
Die Regelung in § 6 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt vollständig neu 
eingefügt: 
 

„(7). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Eintragung dieses Genehmigten 
Kapitals 2022/I in das Handelsregister einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 
1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen Stamm- und/oder 
Vorzugsaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 
(a) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit dies zur Vermeidung von 

Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder 
 

(b) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der auf die neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht 
wesentlich unterschreitet. Bei der Berechnung der 10 % des Grundkapitals ist der 
anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert oder ausgegeben wurden oder 
auszugeben sind; oder 

 
(c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die Kapitalerhöhung 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
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Unternehmen, Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder 
Lizenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden Gesamtheit von 
Wirtschaftsgütern erfolgt. 

 
(d) soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der 

Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese 
ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. 

 
(e) wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2022/I festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital 2022/I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 
der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I anzupassen.“ 

 
 
9.  Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum 

Ausschluss des Bezugsrechts (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der 
Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß 
den §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
jeweiligen Grundkapitals entfallen. 
 
Die Ermächtigung gilt für den Erwerb eigener Aktien bis zum 12.12.2027.  
 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder in mehreren Schritten, 
zur Verfolgung auch verschiedener Zwecke durch die Gesellschaft, ihre 
Konzerngesellschaften oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. 
 
b) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 
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(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die 
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Börse 
Frankfurt/Main oder an der Börse München um nicht mehr als 10 % überschreiten und 
um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 

 
(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der 
Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der 
Schlussauktionskurse im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Börse Frankfurt/Main 
oder an der Börse München an den drei letzten Börsentagen vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht 
mehr als 20 % unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 
Kaufangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das 
Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei 
Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das 
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Das Volumen des Angebots kann 
begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen 
überschreitet, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen 
werden, als die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgt. Eine 
bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb 
angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. 

 
c) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder früher erteilter Ermächtigungen 
erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch 
zu den folgenden Zwecken, zu verwenden: 
 

(1) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne dass die 
Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. 

 
(2) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen oder standen, sowie Organmitgliedern von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen zum Erwerb angeboten beziehungsweise übertragen werden, wobei das 
Arbeits- beziehungsweise Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots oder der 
Zusage bestehen muss. 

 
(3) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder Aktien, 
angeboten und auf diese übertragen werden. 
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(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an einzelne 
Aktionäre oder Dritte veräußert werden, wenn der Preis den Börsenpreis zum 
Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet. 

 
(5) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Bedienung von Erwerbspflichten 
oder Erwerbsrechten auf Aktien aus und im Zusammenhang mit von der Gesellschaft 
oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel-/ 
Optionsschuldverschreibungen verwendet werden. 

 
Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter lit. c) Ziff. (4) und (5) 
verwendeten Aktien, soweit sie in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
(unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen nicht wesentlich unter dem 
Börsenpreis) ausgegeben werden, 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt ihrer 
Verwendung nicht übersteigen. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in 
direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 
Wirksamkeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert 
wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Wandel-
/Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, soweit diese 
Schuldverschreibungen während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung bis zu diesem 
Zeitpunkt entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 
 
d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder früher erteilter 
Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: 
 
Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien 
verwendet werden, die mit Vorstandsmitgliedern der Darwin AG im Rahmen der 
Regelungen zur Vorstandsvergütung vereinbart wurden beziehungsweise werden. 
Insbesondere können sie den Mitgliedern des Vorstands der Darwin AG vom Aufsichtsrat 
zum Erwerb angeboten beziehungsweise übertragen werden. Die Einzelheiten der 
Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. 
 
e) Die Ermächtigungen unter lit. c) und d) können einmal oder mehrmals, einzeln oder 
gemeinsam, ganz oder in Teilen, auch durch Konzerngesellschaften oder für Rechnung der 
Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften handelnde Dritte ausgenutzt werden. 
 
f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit 
ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. c) 
Ziff. (2) bis (5) und lit. d) verwendet werden.  
 
g) Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs 
eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag 
des Grundkapitals, über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde sowie über den 
Ausschluss des Bezugsrechts unterrichten. 
 



 

  asdf 
 

 
Seite 9 / 16 

 
© Darwin AG 2022 

Berichte des Vorstandes an die Hauptversammlung 
zu Tagesordnungspunkt 8 (Genehmigtes Kapital 2022/I) 

Der Vorstand hat den nachfolgenden schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 8 (Genehmigtes Kapital 2022/I) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 
2 AktG erstattet. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat der Darwin AG schlagen der Hauptversammlung am 13. 
Dezember 2022 die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor. Um der Gesellschaft 
nunmehr vollumfängliche kursschonende Möglichkeiten zu eröffnen, auf 
Marktgegebenheiten zu reagieren und um sowohl Bar- als auch Sachkapitalerhöhungen 
durch die Ausgabe von Stamm- als auch Vorzugsaktien zu ermöglichen, soll die Verwaltung 
der Gesellschaft ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe 
von neuen, auf den Inhaber lautende Stamm- oder Vorzugsaktien bestmöglich zu erhöhen.  

Insgesamt soll das Grundkapital um bis zu EUR 1.500.000,00 einmalig oder mehrmalig 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stamm- und/oder Vorzugsaktien erhöht werden können. Die Ermächtigung soll 
auf die längste gesetzlich zulässige Frist von fünf Jahren erteilt werden. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital soll die 
Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf Finanzierungserfordernisse reagieren zu 
können. Durch die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital im Rahmen des 
Beschlussvorschlags ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen, soll der 
Vorstand außerdem in die Lage versetzt werden, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte 
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen von Dritten 
gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben oder sich mit diesen zusammenzuschließen.  

Bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein 
Bezugsrecht auf die neuen Aktien.  

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Der 
Vorstand erstattet daher diesen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts.  

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll 
die Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre 
erleichtern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der 
Ermächtigung festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, 
wenn nicht alle neu auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden 
können, so z. B. wenn Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle 
Aktienstückzahlen zum Bezug zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren 
Wert je Aktionär sind in der Regel gering. Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne 
einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität und der erleichterten 
Durchführung einer Aktienausgabe. Die als sog. freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre dann ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft 
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verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts 
aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem 
ausgeschlossen werden können, wenn die Aktien nach § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet 
und wenn der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag die in 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG festgelegte Grenze von 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt. Es 
wird damit von der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eröffneten Möglichkeit des 
erleichterten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung setzt die 
Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise 
sich ergebende Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am 
Börsenkurs, das heißt ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung darf 
diese Kapitalerhöhung 10 % des bestehenden Grundkapitals übersteigen. Auf diese 10 % 
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer 
oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
wurden. Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach 
Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär kann zur 
Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 
am Markt erwerben, da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs ausgegeben werden. Es wird 
daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 
3 S. 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen 
gewahrt werden. 

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 

Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht bei Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die 
Lage versetzt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen 
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. Sachwerte 
gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft, auch im Wege des 
Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft 
die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch und erfolgreich 
auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen bzw. von Sachwerten an 
Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit Unternehmen reagieren zu können. Nicht 
selten ergibt sich aus Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, 
sondern Aktien bereitzustellen. Um den Erwerb auch in diesen Fällen durchführen zu 
können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die Möglichkeit haben, kurzfristig ihr 
Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Der 
Ausgabebetrag für die Aktien wird dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre 
festgelegt. Die kurzfristige Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur 
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Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da 
zum einen mit der Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten 
verbunden sind, zum anderen aufgrund der bestehenden Einberufungsfristen eine 
kurzfristige Befassung der Hauptversammlung und Umsetzung eines Beschlusses nicht 
möglich wäre. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung das Kapital mit 
Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen gegenwärtig nicht. Durch die Höhe 
des vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des bestehenden 
Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größere Akquisitionen, sei es gegen 
Barleistung, sei es gegen Aktien oder eine Kombination von Barleistung und Aktien, 
finanziert werden können. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten 
konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er vom genehmigten Kapital 
Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten gegen 
Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse derselben liegt. Er 
wird hierbei auch prüfen, ob das konkrete Vorhaben in Übereinstimmung mit dem 
satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand steht und ob die konkreten Tatsachen von 
der abstrakten Umschreibung des Vorhabens im Ermächtigungsbeschluss gedeckt sind. 
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche 
Zustimmung zum Bezugsrechtsausschluss erteilen. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der 
als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft 
orientieren und ferner sicherstellen, dass der Wert der zu erwerbenden Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. der Sachwerte in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Wert der hierfür als Gegenleistung gewährten Aktien 
steht. 

Mittelbares Bezugsrecht 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien 
mit der Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese 
ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich 
zwar der Sache nach um einen Ausschluss des Bezugsrechts; es wird jedoch sichergestellt, 
dass die Aktionäre - wie bei Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 
AktG - Aktien zeichnen können und damit nicht schlechter stehen wie bei Einräumung 
eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG. Die Gesellschaft wird insbesondere 
prüfen, ob es einen hinreichenden sachlichen Grund für die Einschaltung eines Zeichners 
gibt, der nicht die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllt, d. h. nicht Kreditinstitut 
oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen ist. 
Die Gesellschaft wird ferner sämtliche zumutbaren Anstrengungen im Hinblick auf das 
Zuteilungsverfahren unternehmen, um die mittelbare Bezugsmöglichkeit der Aktionäre 
sicherzustellen. Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung 
gegebenenfalls auch ohne die Einschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 
1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 
Unternehmens in voller Höhe gegebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger 
zu platzieren. 
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Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht auszuschließen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft liegt. Der Vorstand soll somit die Möglichkeit erhalten, für nicht 
vorhersehbare Fälle das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird in 
jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird es nur dann 
tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Im Einzelfall sind Fallgruppen 
denkbar, bei denen das Interesse der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen das Interesse der Aktionäre am Verwässerungsschutz deutlich überwiegt. 

 
 
 

Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung  
zu Tagesordnungspunkt 9  

(Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien) 
 
Der Tagesordnungspunkt 9 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis 
zum 12. Dezember 2027 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des derzeitigen 
Grundkapitals zu erwerben.  
 
Mit dieser Ermächtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zur Höhe von insgesamt 10 Prozent des 
derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. Die von der Gesellschaft 
erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an 
alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten wird der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt. 
 
Dabei soll die Gesellschaft neben einem Erwerb über die Börse eigene Aktien auch durch 
ein öffentliches Kaufangebot erwerben können. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eigene 
Aktien zu erwerben, um sie Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen 
oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder 
Unternehmensteilen anbieten zu können.  
 
Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft den nötigen Handlungsspielraum bieten, um 
ohne Beanspruchung der Börse im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie schnell, flexibel 
und kostengünstig zu reagieren und in geeigneten Einzelfällen bei dem Erwerb von 
Unternehmen, von Beteiligungen an bzw. Teilen von solchen Unternehmen oder bei 
Zusammenschlüssen eigene Aktien ganz oder teilweise als Gegenleistung verwenden zu 
können. 
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Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien in den vorgenannten Fällen kann sich 
gegenüber der Zahlung von Geld als die günstigere – weil liquiditätsschonende – 
Finanzierungsform für die Gesellschaft erweisen und liegt damit auch im Interesse der 
Aktionäre. Im Wettbewerb um attraktive Akquisitionen können sich daher Vorteile 
ergeben, wenn als Gegenleistung Aktien der Gesellschaft angeboten werden können. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. 
 
Vorgenannte Akquisitionen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen, so dass die 
Beschlussfassung der Hauptversammlung bei einer sich abzeichnenden 
Erwerbsmöglichkeit zu viel Zeit in Anspruch nähme. Der Gesellschaft steht darüber hinaus 
das Genehmigte Kapital für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran zur 
Verfügung. Die Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung trifft der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei er sich allein vom Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft leiten lässt. 
 
Außerdem soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft 
oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit ihr 
verbundenen Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe von Aktien an diese 
Personengruppe fördert deren Integration in das Unternehmen und die Übernahme von 
Mitverantwortung. Damit liegt die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte 
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Auch insoweit ist ein Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 
 
Die Übertragung eigener Aktien anstelle der Inanspruchnahme eventuell ebenfalls zur 
Verfügung stehenden genehmigten Kapitals kann eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative 
sein, da sie den mit einer Kapitalerhöhung verbundenen Aufwand sowie den sonst 
eintretenden Verwässerungseffekt vermeidet. 
 
Darüber hinaus sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, auch 
Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft als variablen Vergütungsbestandteil anstelle oder 
neben einer Barzahlung (Bonus) ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
Durch die Gewährung von aktienbasierten Instrumenten an Vorstandsmitglieder wird ein 
Teil der Vergütung aufgeschoben und somit die Bindung an die Gesellschaft erhöht, indem 
der Vorstand an einer nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens partizipiert. Es 
können variable Vergütungsbestandteile geschaffen werden, die einen Anreiz für eine 
langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung setzen. Die Einzelheiten 
der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Auch 
insoweit ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 
 
Die aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien soll die 
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung einziehen können. Die Hauptversammlung überträgt dazu die 
Entscheidung über die Einziehung dem Vorstand. 
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Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen 
Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts an einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert 
werden können. Damit ist auch ein außerbörslicher Verkauf von Aktien möglich. 
Voraussetzung einer solchen Veräußerung ist, dass der erzielte Preis den Börsenpreis einer 
Aktie zum Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser 
Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von der in § 71 Absatz 
1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen 
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse 
der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, 
institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis 
zu erweitern. Die Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen 
Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient dem Interesse der 
Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei Veräußerung der eigenen 
Aktien. Die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, sich aufgrund der jeweiligen 
Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. 
 
Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu 
einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie gleicher Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach 
Tagesordnungspunkt 9 lit. c) Ziff. (4) und (5) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen eigenen Aktien 
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die in direkter oder entsprechender Anwendung 
dieser Vorschrift während der Wirksamkeit der Ermächtigung ausgegeben oder veräußert 
wurden, die Grenze von 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Verwendung der 
eigenen Aktien nicht übersteigt. Anzurechnen sind auch Aktien, die aufgrund von bis zu 
diesem Zeitpunkt ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandel-/Optionsrechten 
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen ihrerseits 
während der Wirksamkeit der in Tagesordnungspunkt 9 enthaltenen Ermächtigung 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden. 
 
Der Vorstand wird die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG über die 
Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie über den Ausschluss des 
Bezugsrechts unterrichten. 
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Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und 
eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge 

 
 
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und Übersendung des 
Anteilsbesitznachweises an: 
 

Darwin AG 
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG 

Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, 
Fax Nr. 07161/969317 

bgross@martinbank.de 
 
 
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung: 

 
Darwin AG 

Brienner Str. 7 
80333 München 

Fax Nr. 089/20 500 555 
investor.relations@novogenia.com 

 
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts 
 
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich 
zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und 
der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen 
freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 22. November 2022 zu beziehen. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der 
o.g. Adresse bis zum Ablauf des 06. Dezember 2022 zugehen. 
 
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der 
Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen 
entnehmen. 
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Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG 
 
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine 
Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden. 
 
 
München, im November 2022 
 
 
 
 

Darwin AG  
Dr. Daniel Wallerstorfer (Vorstand) 
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